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Regeste

Forderung für entgangene Rentenleistungen | Schadenersatzforderung betreffend
entgangene Rentenleistungen wegen Wechsels der Vorsorgeeinrichtung; Verwirkung [Die
Mutter der Beschwerdeführer war langjährig bei der Beschwerdegegnerin angestellt. Per
Ende Oktober 2004 wurde sie pensioniert, und im Juni 2006 verstarb sie. Die
Beschwerdeführer verlangen knapp Fr.180'000.- für entgangene Rentenleistungen bzw.
Kapital- und Rentenausfall bis zu ihrem Tod. Hintergrund bilden Unterschiede bei
Altersleistungen nach einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung durch die
Beschwerdegegnerin per Anfang 1997.] Grundlage für eine Zahlung der
Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführer ist vorliegend das Haftungsgesetz (E. 2.1).
Das Haftungsgesetz enthält Bestimmungen zur Verwirkung eines entsprechenden
Schadenersatzanspruchs, weshalb weder Anlass noch Raum für eine ergänzende
Anwendung obligationenrechtlicher Bestimmungen besteht (E. 2.2). Vorliegend bestand
hinreichende Kenntnis des Schadens (erst) zum Zeitpunkt des Eintritts des
Versicherungsfalls, nämlich der Pensionierung der Mutter der Beschwerdeführer per Ende
Oktober 2004. Die ab diesem Zeitpunkt laufende zweijährige Frist nach § 24 Abs. 1 des
Haftungsgesetzes endete damit im November 2006. Bis dahin war weder die Mutter der
Beschwerdeführer noch waren diese tätig geworden. Zum Zeitpunkt des
Schadenersatzbegehrens von Dezember 2011 war ein allfälliger Anspruch bereits verwirkt
(E. 2.2.2 f.). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Da der Streitwert auch Fr. 30'000.- übersteigt (vgl. oben 1.2), besteht für die Parteien keine
Kostenfreiheit (§ 65a Abs. 3 VRG). Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den
Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung füreinander je zur Hälfte aufzuerlegen
(§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 14 VRG; vgl. Kaspar Plüss, in:
Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich
[VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 13 N. 53 sowie § 14 N. 6, 11 und 16) und ist ihnen keine
Parteientschädigung zuzusprechen (§ 17 Abs. 2, Plüss, § 17 N. 21). Hinsichtlich des
Entschädigungsantrags der Beschwerdegegnerin ergibt sich Folgendes: Dem Gemeinwesen
steht in der vorliegenden Konstellation in der Regel keine Parteientschädigung zu, weil das
Erheben und Beantworten von Rechtsmitteln zu den angestammten amtlichen Aufgaben
gehört und die Behörden gegenüber den Privaten meist einen Wissensvorsprung aufweisen
(Plüss, § 17 N. 51 ff.). Zudem hat sich die Beschwerdegegnerin schon mehrfach mit dieser
Streitigkeit befasst.



E. 5
Da der Streitwert Fr. 15'000.- übersteigt, kann gegen den vorliegenden Entscheid
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) erhoben werden (vgl.
Art. 85 Abs. 1 lit. b BGG).
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